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Kreisverband für Obstbau, Garten und  
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Bahnhofstraße 2-4 

79312 Emmendingen 

 

 

 

Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach §50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV 

 

 

Wenn Sie den KOGL Emmendingen e.V. mit bis zu 200 Euro im Jahr unterstützt haben, benötigen Sie 

keine gesonderte Spendenbescheinigung von uns. 

Zur Anerkennung Ihrer Unterstützung als Zuwendung ist es ausreichend, wenn Sie dieses Dokument 

und den Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung Ihrer Bank (z.B. Kontoauszug) oder die 

elektronische Buchungsbestätigung beim online-Banking (PC-Ausdruck) mit Ihrer Steuererklärung 

beim Finanzamt vorlegen. 

Der Verwendungszweck sollte die Angabe „Spende“ oder „Mitgliedsbeitrag“ enthalten 

Für Zuwendungen über 200 Euro ist als Nachweis eine vom Verein ausgestellte 

Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster erforderlich, die wir Ihnen gerne 

ausstellen. 

Wir sind wegen Förderung des Naturschutzes, der Umweltschutzes sowie der Landschaftspflege nach 

dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheides des Finanzamtes Emmendingen StNr 

05089/50085 vom 14.09.2023 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 

Körperschaftsteuer und nach §3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

Der Verein ist berechtigt sowohl für Mitgliedsbeiträge als auch für Spenden, die ihm zur Verwendung 

für die Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen 

auszustellen. 

Es handelt sich bei der Zuwendung um eine Spende / einen Mitgliedsbeitrag  (Nichtzutreffendes bitte 

streichen). 

Der KOGL-Emmendingen e.V. bedankt sich herzlich für Ihre Zuwendung! Sie haben damit einen 

wichtigen Beitrag geleistet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Lothar Herb   gez. Rolf Bock 

1. Vorsitzender    Schatzmeister 

 

Bankverbindung:  Kontonummer 15067500 Volksbank Breisgau-Nord BLZ 68092000 

   IBAN DE32 6809 2000 0015 0675 00 BIC GENODE61EMM 


